
Förderung der Jugendarbeit in Elsdorf und Bedburg 
 
 

 
 Freizeit- Ferienmaßnahmen 

          eintägig                  mehrtägig 
Internationale 

Jugendbegegnung 
Mitarbeiter 

Betreuerschulung 
Allgemeine 

Jugendbildung 
 
Dauer min. 6 Stunden 2 - 21 Tage 3 - 21 Tage 

1 - 5 Tage 
min. 5 Std. / Tag 

1 - 5 Tage 
min. 5 Std. / Tag 

 
Teilnehmerzahl 

min. 5 Teilnehmer und 
1 Betreuer 

min. 5 Teilnehmer und  

1 Betreuer 

max. 40 pro Nation min. 5 
Teilnehmer und 1 Betreuer max. 25 max. 25 

 
Alter  bis 18 Jahre (einschl.) bis 18 Jahre (einschl.) 14 - 18 Jahre (einschl.) ab 14 Jahre  

Zuschuss 
 Tages- 

veranst. 

mit Unterk. 

Verpfleg. 

Tages- 

veranst. 

mit Unterk. 

Verpfleg. 

Teilnehmer / Tag 1,10 Euro 2,60 Euro 5,00 Euro 5,00 Euro 8,00 Euro 5,00 Euro 8,00 Euro  

Betreuer / Tag 1,60 Euro 8,00 Euro 8,00 Euro s.o. s.o. s.o. s.o. 
 
sonstige  
Voraussetzungen 

 
 

 
 Einladung Gastgeber 

Programm 
Schulungsprogramm Programm 

 
 

 
 

 
Sonderzuschüsse  
für Freizeit- Ferienveranstaltungen 

 
Zuschüsse zu Jugendpflegematerialien 
(Spiele, Bücher, Zelte u.a.) 

 
Nutzbarmachung von 
Jugendgruppenräumen 

nicht gefördert werden Verbrauchsmaterialien, 
Uniformen und Ausrüstungsgegenstände, die 
keinen direkten Bezug zu jugendpflegerischen 
Aktivitäten haben. 

bezuschusst werden Instandsetzungsarbeiten,  
sowie Ausstattungsgegenstände 

 
Voraussetzungen 

 
- die Teilnehmer sind behindert 
 
- deren Familien beziehen  
  Sozialhilfe bzw. Arbeitslosenhilfe oder 
  sind kinderreich (ab 3 Kindern) 
 

Jugendverbände, die Zuschüsse beantragen, müssen Mitglied im Jugendring Elsdorf / Bedburg sein. 
Anträge gehen an die Jugendringe Elsdorf / Bedburg, die einen Verteilervorschlag an das Jugendamt 

weiterleiten. 

eintägige 
Freizeitmaßnahmen 

mehrtägige 
Freizeitmaßnahmen 

8,00 Euro / Tag 8,00 Euro / Tag  
Zuschuss  

der Teilnehmerbetrag des betr. Kindes muss um den 
o.g. Förderbetrag reduziert werden  

50 % der Beschaffungskosten 
Bagatellgrenze 50 Euro 

i.d.R. bis zu einer Höhe von 250 Euro 
in besonders begründeten Ausnahmefällen bis zu 

500 Euro 

 


